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RS OGH 1953/6/2 4Ob97/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1953

Norm

ArbGerG §25 Abs1 Z3

ZPO §391 C

Rechtssatz

Im arbeitsgerichtlichen Berufungsverfahren kann über Gegenforderungen abgesprochen werden, über die das

Erstgericht nicht entschied, weil es die Klagsforderung nur zum Teil als zu Recht bestehend ansah und daher nur über

einen Teil der Gegenforderung absprach.
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